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über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das 

unbebaute Grundstück 

in 66917 Wallhalben, Gartenstr. 19 

Az. des Gerichts: 1 K 9/24 

Der Verkehrswert 

wurde zum Stichtag 15.08.2024 ermittelt mit rd. 

30.600,00 €. 

Dieses Gutachten besteht aus 18 Seiten inkl. Anlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: Grundstück, mit Carport bebaut und genutzt als Garten 

Objektadresse: Gartenstr. 19 
66917 Wallhalben 

Grundbuchangaben: Grundbuch von Wallhalben, Blatt 367 

Katasterangaben: Gemarkung Wallhalben, Flurstück 591/10, Fläche 373 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Zweibrücken vom 
03.06.2024 soll durch schriftliches Sachverständigengut­
achten der Verkehrswert festgestellt werden. 

Wertermittlungsstichtag: 15.08.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 

Qualitätsstichtag: 15.08.2024 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag) 

Ortsbesichtigung: Zu dem Ortstermin am 15.08.2024 wurden die Verfahrens­
beteiligten schriftlich eingeladen. 

Umfang der Besichtigung etc.: Das Grundstück konnte vollständig besichtigt werden. 

 Teilnehmer-am-Ortstermin: Die Antragsgegnerin, die-Sachverständige 

herangezogene Unterlagen, Erkundi- Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und 
gungen, Informationen: Unterlagen beschafft: 

• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 vom 17.06.2024 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 24.06.2024 
• Bodenrichtwertkarte zum Stichtag 01.01.2024 
• Auskünfte der Gemeinde 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Das Grundstück ist derzeit mit einem Doppel-Carport und einem Unterstand für einen Anhänger, 
beides in einfacher Holzkonstruktion, bebaut. Darüber hinaus wird es als Garten genutzt. Bei der 
Bewertung wird davon ausgegangen, dass ein potentieller Erwerber das Grundstück selbst baulich 
nutzen möchte und deshalb die bestehenden Anlagen entfernen würde. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernun­
gen: 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Rheinland-Pfalz 

Süd-West-Pfalz 

Wallhalben (ca. 850 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte:  
Zweibrücken (ca. 16 km); Homburg (ca. 20 km); Kaisers­
lautern (ca. 28 km) 

Autobahnzufahrt:  
A 6 (ca. 20 km); A 8 (ca. 17 km) 

Flughafen:  
Saarbrücken (ca. 50 km) 

zentrumsnah; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fussläufiger Entfer­
nung; 
mittlere Wohnlage 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 

keine 

Hanglage 

Straßenfront:  
ca. 14 m 

mittlere Tiefe:  
ca. 27 m 

Grundstücksqröße:  
insgesamt 373,00 m2 

innerörtliche Straße mit geringem Verkehrsaufkommen 

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbundpflaster 
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Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge- Der rechte Nachbar hat die Grundstücksgrenze bebaut. 
meinsamkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit au­
genscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun­
gen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts 
hinsichtlich Altlasten gehören nicht zum Gutachtenauftrag 
und werden nicht vorgenommen. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als frei 
von Altlasten unterstellt. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund-
und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie 
in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge­
flossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersu­
chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuch­
auszug vom 24.06.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Wall­
halben, Blatt 367, keine wertbeeinflussende Eintragung. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund­
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach­
ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder 
durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen 
werden. 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich-
nis: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs-
plan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Bodenordnungsverfahren: 

Keine 

Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen. Ggf. 
bestehende wertbeeinflussende Eintragungen sind des­
halb zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichti­
gen. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 

Das Bewertungsgrundstück liegt im Bereich eines rechts­
gültigen Bebauungsplans. 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender 
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Vermerk eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon 
ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen ist. 

2.6 Entwicklüngszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücks- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
qualität): 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Carport und einem Unterstand für einen kleinen Anhänger bebaut. 
Darüber hinaus ist es als Garten genutzt. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbebaute Grundstück in 66917 Wallhalben, Gartenstr. 
19 zum Wertermittlungsstichtag 15.08.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt 

Wallhalben 367 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Wallhalben 591110 373 ma 

3.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Ver-
gleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Neben oder anstelle von Ver­
gleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen 
werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• dem Entwicklungszustand gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem beitragsrechtlichen Zustand, 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü­
cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft 
und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grund­
lage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrund-
stück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen — wie Erschließungszustand, beitrags­
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbe­
schaffenheit, Grundstückszuschnitt ' sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts 
berücksichtigt. 

3.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 100,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück 
ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 2 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 700 m2 
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Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 15.08.2024 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 373 m2 

Grundstücksbreite (b) = 13;7 m 

Orientierung = Nord-West 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag 15.08.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrund­
stücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

100,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrund- 
stück 

Bewertungsgrund- 
stück 

Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 15.08.2024 x 1,00 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der bauli­
chen Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

x 1,00 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungs-
stichtag 

= 100,00 G/ m2 

Fläche (m2) 700 373 x 1,06 E2 

Entwicklungs­
stufe 

baureifes Land baureifes Land x 1,00 

Vollgeschosse 2 x 1,00 

Bauweise offen x 1,00 

Breite (m) 13,7 x 0,85 E3 

Orientierung Süd-Ost bis Nord-
West 

Nord-West x 1,00 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier 
Bodenrichtwert 

90,10 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht­
wert 

90,10 CIm2 

Fläche x 373 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 33.607, 30 € 
rd. 33.600,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 15.08.2024 insgesamt 
33.600,00 €. 
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3.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der stagnierenden Preisentwicklung der jüngeren Vergan­
genheit keine wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 

E2 

Das Bewertungsgrundstück ist kleiner als das Richtwertgrundstück. üblicherweise steigt der relative 
Bodenwert pro m2 Grundstücksfläche bei abnehmender Grundstücksgröße. Die Abhängigkeiten zwi­
schen Grundstücksgröße und Bodenpreis sind im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 
veröffentlicht. 

E3 

Aufgrund der schmalen Grundstücksbreite und dem Nachbarhaus in Grenzbebauung wird wegen 
den damit verbundenen Einschränkungen ein Abschlag von 15% angesetzt. 

3.4 Vergleichswertermittlung 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. 
vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) 
oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 33.600,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00£ 

vorläufiger Vergleichswert = 33.600,00£ 

marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 33.600,00£ 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerk- — 3.000,00£ 
male 

Vergleichswert = 30.600,00 € 

rd. 30.600,00 € 

3.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ver-
gleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend 
berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt wor­
den sind. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Weitere Besonderheiten 

• Freilegung des Grundstücks -3.000,00 € 

Summe 

Wertbeeinflussung insg. 

-3.000,00 € 

-3.000,00 € 
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3.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung ei­
ner ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multipli­

kation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der 
entsprechenden Bezugsgröße (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit 

dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, 
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Ge­

bäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinrei­
chend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung 

der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt 

vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 

keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kauf­

preise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berück­

sichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem 

Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne 

oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen 

Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden 
können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für 

Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie wer­

den auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden 

Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüb­
lich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit 

ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrech-

nungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des 

Wertermittlungsobjektes anzupassen (_> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 

vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts 

aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (di­

rekt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 251mmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstü­

cke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücks­
merkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hin­
reichender zeitlichen Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eig­
nung. zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsob-
jektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussen­
den Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. 
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Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entspre­

chenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden 

marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Be­
zugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der 
Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenhei­

ten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemei­
nen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 
die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszu­
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, bauli­
cher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen 
insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten 
beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Ver­
gleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichs-
preise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht aus­
reichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine 
zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)  

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbeson­
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män­
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 
Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund­
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstel­
lung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver­
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 

4953

 



SV Büro M. Deichl 1 K 9/24 Seite 12 von 18 

Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

3.5 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 30.600,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für das als Garten genutzte Grundstück in 66917 Wallhalben, Gartenstr. 19 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Wallhalben 367 

Gemarkung Flur Flurstück 

Wallhalben 591/10 

wird zum Wertermittlungsstichtag 15.08.2024 mit rd. 

30.600 € 
in Warten: dreißigtausendsechshundert Euro 

geschätzt. 

Ich versichere, dass ich diese Bewertung unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Ge­
wissen erstellt habe. 

Homburg, den 19.08.2024 

Europäische Immobilien Akademie 
saarbrücken e.V. 
radrCule des wes, verea d Deus w rawer 
staeIch ar«kamu Erummrgssdwio 

Gutachterin für Immobilienwertermittlung 
Diplom E.?.A. 

- Martina Dei;clhl - 
•• Reg. Nr.: OC2/2004 

•  
Martina Deichl 

Immobilien-Betriebswirtin (Diplom Europäische Immobilien Akademie Saarbrücken) 

Zertifizierte Wertermittlerin von Immobilien ( IHK) 

Mitglied in den Gutachterausschüssen der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Landkreise Neunkirchen und Saarlouis 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Ver­
vielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen 
nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schaden­
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem 
Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers 
für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbe­
arbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten 
beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR be­
grenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) 
und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommer­
zielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteige-
rungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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4 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

4.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung — Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie — SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-
RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie — BRW-RL) 

Werft 
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von 
Grundstücken 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung — Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung 
und Mietwertermittlung 

4.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur 1 Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsamm-
lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 5. Auflage 2007 

[4] Kröll: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken; 5. Auflage 
2015 

Kleiber digital [5] 

5256

 



SV Büro M. Deichl 1k 9/24 Seite 15 von 18 

4.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, 
Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 
19.06.2024) erstellt. 
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5 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 01: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 

Anlage 02: Fotos 
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Anlage 1: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungs­
objekts 

Seite 1 von 1 

Liegenschaftskarte Rheinland-Pfalz 

66917 Wallhalben, Gartenstr. 19 

Maßstab (im Papierdruck). 1t1.000 
Ausdehnung. 170 m x 170 m 

609 

0274f• 12 ;;, 1: e t für Ve essüng und =eobasisi • rmation R nlandA$4lz 

100 m v 0 

Auszug von Terin hatten aus dem AmMichen (ALKISO) 
Die Liegenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKISt ) • stellt den Nachen; des Degenschaftskatasters 
für die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebäude, straSennamen, Flur stucksgrenzen und 
flursnidcsnummern. 
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Anlage 2: Fotos 

Seite 1 von 1 

Bild 1: Straßenansicht 

Bild 2: Straßenansicht 
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